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Die neuen Bedrohungen des menschlichen
Lebens

3. Jeder Mensch ist auf Grund des Ge-
heimnisses vom fleischgewordenen Wort
Gottes (vgl. Joh l,14) der mütterlichen
Sorge der Kirche anvertraut. Darum muss
jede Bedrohung der Würde und des Le-
bens des Menschen eine Reaktion im
Herzen der Kirche auslösen, sie muss sie
im Zentrum ihres Glaubens an die erlö-
sende Menschwerdung des Gottessohnes

treffen, sie muss sie miteinbeziehen in
ihren Auftrag, in der ganzen Welt und
allen Geschöpfen das Evangelium vom
Leben zu verkünden (vgl. Mk 16, 15).

Heute erweist sich diese Verkündigung
als besonders dringend angesichts der
erschütternden Vermehrung und Ver-
schärfung der Bedrohungen des Lebens
von Personen und Völkern, vor allem
dann, wenn es schwach und wehrlos ist.
Zu den alten schmerzlichen Plagen von

Elend, Hunger, endemischen Krankhei-
ten, Gewalt und Kriegen gesellen sich
andere unbekannter Art und von beunru-
higenden Ausmaßen.

Schon das Zweite Vatikanische Konzil
beklagte an einer Stelle, die von geradezu
dramatischer Aktualität ist, nachdrücklich
vielfältige Verbrechen und Angriffe gegen
das menschliche Leben. Wenn ich mir
nun im Abstand von dreißig Jahren die
Worte der Konzilsversammlung zu eigen
mache, erhebe ich im Namen der ganzen

Kirche und in der Gewissheit, damit dem
echten Empfinden jedes reinen Gewissens
Ausdruck zu verleihen, noch einmal und
mit gleichem Nachdruck klagend meine
Stimme: »Was ferner zum Leben selbst
in Gegensatz steht, wie jede Art Mord,
Völkermord, Abtreibung, Euthanasie und
auch der freiwillige Selbstmord; was im-
mer die Unantastbarkeit der menschli-
chen Person verletzt, wie Verstümme-
lung, körperliche oder seelische Folter

und der Versuch, psychischen Zwang
auszuüben; was immer die menschliche
Würde angreift, wie unmenschliche Le-
bensbedingungen, willkürliche Verhaf-
tung, Verschleppung, Sklaverei, Prosti-
tution, Mädchenhandel und Handel mit
Jugendlichen, sodann auch unwürdige
Arbeitsbedingungen, bei denen der Ar-
beiter als bloßes Erwerbsmittel und nicht
als freie und verantwortliche Person be-
handelt wird: all diese und andere ähnli-
che Taten sind an sich schon eine Schan-
de; sie sind eine Zersetzung der mensch-
lichen Kultur, entwürdigen weit mehr
jene, die das Unrecht tun, als jene, die es
erleiden. Zugleich sind sie in höchstem
Maße ein Widerspruch gegen die Ehre
des Schöpfers.

4 . Weit davon entfernt, sich ein-
schränken zu lassen, ist dieses beunruhi-
gende Panorama statt dessen leider in
Ausdehnung begriffen: mit den neuen,
vom wissenschaftlich-technologischen
Fortschritt eröffneten Perspektiven ent-
stehen neue Formen von Anschlägen auf
die Würde des Menschen, während sich
eine neue kulturelle Situation abzeichnet
und verfestigt, die den Verbrechen gegen
das Leben einen bisher unbekannten und
womöglich noch widerwärtigeren Aspekt
verleiht und neue ernste Sorgen auslöst:
breite Schichten der öffentlichen Mei-
nung rechtfertigen manche Verbrechen
gegen das Leben im Namen der Rechte
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Die frohe Botschaft vom Leben

Johannes Pauls II. Sorge um die Ökumene galt als massentauglich. Sein Einsatz für Lebensschutz weniger!

* Anm. der Redaktion: Auf die Wiedergabe der
Fußnoten wurde verzichtet. Die Hervorhebungen
im Text entsprechen denen des Autors. Das voll-
ständige Dokument kann als Printversion über
das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
(DBK) bezogen oder als PDF von der Internetseite
der DBK unter http://www.dbk.de/fileadmin/
redaktion/veroeffentlichungen/verlautbarungen/
VE_120.pdf heruntergeladen werden.

D O K U M E N T AT I O N

Vor 15 Jahren, am 25. März 1995, veröffentlichte Johannes Paul II. die Enzyklika »Evangelium vitae«.
Mit dem lehramtlichen Dokument »über den Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens«,
wandte sich der Papst an die »Bischöfe, Priester und Diakone, Ordensleute und Laien« der katholischen
Kirche sowie »an alle Menschen guten Willens«. LebensForum dokumentiert* einige Passagen des
Dokuments, das viele Kommentatoren für das wichtigste Schreiben des langen Pontifikats halten.

Von Johannes Paul II.
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der individuellen Freiheit und beanspru-
chen unter diesem Vorwand nicht nur
Straffreiheit für derartige Verbrechen,
sondern sogar die Genehmigung des Staa-
tes, sie in absoluter Freiheit und unter
kostenloser Beteiligung des staatlichen
Gesundheitswesens durchzuführen.

Das alles bewirkt einen tiefgreifenden
Wandel in der Betrachtungsweise des
Lebens und der zwischenmenschlichen
Beziehungen. Der Umstand, daß die Ge-
setzgebung vieler Länder sogar in Abwei-
chung von den Grundprinzipien ihrer
Verfassungen zugestimmt hat, solche ge-
gen das Leben gerichtete Praktiken nicht
zu bestrafen oder ihnen gar volle Recht-
mäßigkeit zuzuerkennen, ist zugleich be-
sorgniserregendes Symptom und keines-
wegs nebensächliche Ursache für einen
schweren moralischen Verfall: Entschei-
dungen, die einst einstimmig als verbre-
cherisch angesehen und vom allgemeinen
sittlichen Empfinden abgelehnt wurden,
werden nach und nach gesellschaftlich
als achtbar betrachtet. Selbst die Medizin,
die auf die Verteidigung und Pflege des
menschlichen Lebens ausgerichtet ist,
verwendet sich in einigen ihrer Bereiche
immer eingehender für die Durchführung
dieser Handlungen gegen die Person und
entstellt auf diese Weise ihr Gesicht, wi-
derspricht sich selbst und verletzt die
Würde all derer, die sie ausüben. In einem
solchen kulturellen und gesetzlichen Kon-
text sehen sich auch die schwerwiegenden
bevölkerungsstatistischen, sozialen oder
familiären Probleme, die auf zahlreichen
Völkern der Welt lasten und eine verant-
wortungsvolle und rührige Aufmerksam-
keit seitens der nationalen und internati-
onalen Gemeinschaften erfordern, fal-
schen und illusorischen Lösungsversu-
chen ausgesetzt, die zur Wahrheit und
zum Wohl der Menschen und der Nati-
onen im Widerspruch stehen.

Das Ergebnis, zu dem man gelangt,
ist dramatisch: so schwerwiegend und
beunruhigend das Phänomen der Besei-
tigung so vieler menschlicher Leben vor
der Geburt oder auf dem Weg zum Tod
auch sein mag, so ist die Tatsache nicht
weniger schwerwiegend und beunruhi-
gend, daß selbst das Gewissen, als wäre
es von so weitreichenden Konditionierun-
gen verfinstert, immer träger darin wird,
die Unterscheidung zwischen Gut und
Böse wahrzunehmen im Hinblick auf den
fundamentalen Wert des menschlichen
Lebens.

5. (...) Das fundamentale Recht auf
Leben wird heute bei einer großen Zahl
schwacher und wehrloser Menschen, wie
es insbesondere die ungeborenen Kinder

sind, mit Füßen getreten. Wenn die Kir-
che am Ende des vorigen Jahrhunderts
angesichts der damals vorherrschenden
Ungerechtigkeiten nicht schweigen durf-
te, so kann sie heute noch weniger schwei-
gen, wo sich in vielen Teilen der Welt
zu den leider noch immer nicht überwun-
denen sozialen Ungerechtigkeiten der
Vergangenheit noch schwerwiegendere
Ungerechtigkeiten und Unterdrückungen
gesellen, die möglicherweise mit Elemen-
ten des Fortschritts im Hinblick auf die
Gestaltung einer neuen Weltordnung
verwechselt werden.

Die vorliegende Enzyklika, Frucht der
Zusammenarbeit des Episkopates jedes
Landes der Welt, will also eine klare und
feste Bekräftigung des Wertes des menschli-
chen Lebens und seiner Unantastbarkeit und
zugleich ein leidenschaftlicher Appell im
Namen Gottes an alle und jeden einzel-
nen sein: achte, verteidige, liebe das Leben,
jedes menschliche Leben, und diene ihm! Nur
auf diesem Weg wirst du Gerechtigkeit,
Entwicklung, echte Freiheit, Frieden und
Glück finden! Mögen diese Worte alle
Söhne und Töchter der Kirche erreichen!
Mögen sie alle Menschen guten Willens
erreichen, die um das Wohl jedes Mannes
und jeder Frau und um das Schicksal der
ganzen Gesellschaft besorgt sind!

7. Im Widerspruch
zum Evangelium vom
Leben, das am Anfang
mit der Erschaffung des
Menschen nach dem
Ebenbild Gottes zu ei-
nem vollen und voll-
kommenen Leben
(vgl. Gen 2,7; Weish
9,2-3) erschallte,
steht die qualvolle
Erfahrung des Todes,
der in die Welt kommt
und auf das ganze
Dasein des Men-
schen den Schat-
ten des Un-
Sinnes wirft.

Der Tod kommt durch den Neid des
Teufels (vgl. Gen 3, 1.4-5) und die Sünde
der Stammeltern (vgl. Gen 2,17; 3,17-19)
in die Welt. Und er kommt gewaltsam
mit der Ermordung Abels durch seinen Bru-
der Kain: »Als sie auf dem Feld waren,
griff Kain seinen Bruder Abel an und er-
schlug ihn« (Gen 4,8).

Dieser erste Mord wird in einer bei-
spielhaften Episode des Buches Genesis
mit einzigartiger Beredtheit geschildert:
eine  Episode, die jeden Tag pausenlos
und in bedrückender Wiederholung neu
ins Buch der Geschichte der Völker ge-
schrieben wird. (...)

8. (...) Der Bruder tötet den Bruder. Wie
beim ersten Brudermord wird bei jedem
Mord die »geistige« Verwandtschaft ge-
schändet, die die Menschen zu einer ein-
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zigen großen Familie vereinigt, da sie alle
an demselben grundlegenden Gut teilha-
ben: der gleichen Personwürde. Nicht
selten wird auch die Verwandtschaft »des
Fleisches und Blutes« geschändet, wenn
zum Beispiel die Bedrohungen des Le-
bens im Verhältnis zwischen Eltern und
Kindern ausbrechen, wie es bei der Ab-
treibung geschieht, oder wenn im weites-
ten Familien- und Verwandtenkreis die
Euthanasie befürwortet oder dazu ange-
stiftet wird. (...)

»Deine Augen sahen, wie ich entstand«
(Ps 139 [138],16): das verabscheuungswür-
dige Verbrechen der Abtreibung

58. Unter allen Verbrechen, die der
Mensch gegen das Leben begehen kann,
weist die Vornahme der Abtreibung
Merkmale auf, die sie besonders schwer-
wiegend und verwerflich machen. Das
II. Vatikanische Konzil bezeichnet sie
und die Tötung des Kindes als »verab-
scheuungswürdiges Verbrechen«.

Doch heute hat sich im Gewissen vie-
ler die Wahrnehmung der Schwere des
Vergehens nach und nach verdunkelt.
Die Billigung der Abtreibung in Gesin-
nung, Gewohnheit und selbst im Gesetz
ist ein beredtes Zeichen für eine sehr
gefährliche Krise des sittlichen Bewusst-
seins, das immer weniger imstande ist,
zwischen Gut und Böse zu unterscheiden,
selbst dann, wenn das Grundrecht auf
Leben auf dem Spiel steht. Angesichts
einer so ernsten Situation bedarf es mehr
denn je des Mutes, der Wahrheit ins Ge-
sicht zu schauen und die Dinge beim Na-
men zu nennen, ohne bequemen Kompro-
missen oder der Versuchung zur Selbst-
täuschung nachzugeben. In diesem Zu-
sammenhang klingt der Tadel des Pro-
pheten kategorisch: »Weh denen, die das
Böse gut und das Gute böse nennen, die
die Finsternis zum Licht und das Licht
zur Finsternis machen« (Jes 5,20). Gerade
in bezug auf die Abtreibung ist die Ver-
breitung eines zweideutigen Sprachge-
brauchs festzustellen, wie die Formulie-
rung »Unterbrechung der Schwanger-
schaft«, die darauf abzielt, deren wirkliche
Natur zu verbergen und ihre Schwere in
der öffentlichen Meinung abzuschwä-
chen. Vielleicht ist dieses sprachliche
Phänomen selber Symptom für ein Un-
behagen des Gewissens. Doch kein Wort
vermag die Realität der Dinge zu ändern:
die vorsätzliche Abtreibung ist, wie auch
immer sie vorgenommen werden mag, die
beabsichtigte und direkte Tötung eines
menschlichen Geschöpfes in dem zwischen
Empfängnis und Geburt liegenden Anfangs-
stadium seiner Existenz.

Die sittliche Schwere der vorsätzlichen
Abtreibung wird in ihrer ganzen Wahr-
heit deutlich, wenn man erkennt, daß es
sich um einen Mord handelt, und insbe-
sondere, wenn man die spezifischen Um-
stände bedenkt, die ihn kennzeichnen.
Getötet wird hier ein menschliches Ge-
schöpf, das gerade erst dem Leben ent-
gegen geht, das heißt das absolut unschul-
digste Wesen, das man sich vorstellen
kann: es könnte niemals als Angreifer und
schon gar nicht als ungerechter Angreifer
angesehen werden! Es ist schwach, wehr-
los, so daß es selbst ohne jenes Minimum
an Verteidigung ist, wie sie die flehende
Kraft der Schreie und des Weinens des
Neugeborenen darstellt.

Es ist voll und ganz dem Schutz und
der Sorge derjenigen anvertraut, die es

im Schoß trägt. Doch manchmal ist es
gerade sie, die Mutter, die seine Tötung
beschließt und darum ersucht und sie
sogar vornimmt. Gewiss nimmt der Ent-
schluss zur Abtreibung für die Mutter
sehr oft einen dramatischen und schmerz-
lichen Charakter an, wenn die Entschei-
dung, sich der Frucht der Empfängnis zu
entledigen, nicht aus rein egoistischen
und Bequemlichkeitsgründen gefasst wur-
de, sondern weil manche wichtigen Güter,
wie die eigene Gesundheit oder ein an-
ständiges Lebensniveau für die anderen
Mitglieder der Familie gewahrt werden
sollten. Manchmal sind für das Ungebo-
rene Existenzbedingungen zu befürchten,
die den Gedanken aufkommen lassen, es
wäre für dieses besser nicht geboren zu
werden. Niemals jedoch können diese und
ähnliche Gründe, mögen sie noch so ernst
und dramatisch sein, die vorsätzliche Ver-
nichtung eines unschuldigen Menschen recht-
fertigen.

59. Den Tod des noch ungeborenen
Kindes beschließen außer der Mutter
häufig andere Personen. Schuldig sein
kann vor allem der Vater des Kindes,
nicht nur, wenn er die Frau ausdrücklich
zur Abtreibung drängt, sondern auch,
wenn er ihre Entscheidung dadurch indi-
rekt begünstigt, daß er sie mit den Pro-
blemen der Schwangerschaft allein lässt:
auf diese Weise wird die Familie tödlich
verletzt und in ihrem Wesen als Liebesge-
meinschaft und in ihrer Berufung, »Hei-
ligtum des Lebens« zu sein, entwürdigt.
Nicht verschwiegen werden dürfen so-
dann die Beeinflussungen, die aus dem
weiteren Familienverband und von
Freunden kommen. Nicht selten ist die
Frau einem so starken Druck ausgesetzt,
daß sie sich psychologisch gezwungen

fühlt, in die Abtreibung einzuwilligen:
ohne Zweifel lastet in diesem Fall die
sittliche Verantwortung besonders auf
denen, die sie direkt oder indirekt ge-
zwungen haben, eine Abtreibung vorzu-
nehmen. Verantwortlich sind auch die
Ärzte und das Pflegepersonal, wenn sie
ihre berufliche Kompetenz, die sie erwor-
ben haben, um das Leben zu fördern, in
den Dienst des Todes stellen.

Aber in die Verantwortung miteinbe-
zogen sind auch die Gesetzgeber, die Ab-
treibungsgesetze gefördert und beschlos-
sen haben, und in dem Maße, in dem die
Sache von ihnen abhängt, die Verwalter
der Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens, die für die Durchführung von Ab-
treibungen benutzt werden. Eine nicht
minder schwere allgemeine Verantwor-
tung betrifft sowohl alle, die die Verbrei-
tung einer Mentalität sexueller Freizü-
gigkeit und Geringschätzung der Mutter-
schaft begünstigt haben, als auch diejeni-

Spätestens das »Evangelium vitae« machte Johannes Paul II. zum größten Lebensschützer aller Zeiten.
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gen, die wirksame familien- und sozial-
politische Maßnahmen zur Unterstützung
der Familien, namentlich der kinderrei-
chen oder mit besonderen wirtschaftli-
chen und erzieherischen Schwierigkeiten
belasteten Familien, hätten sich erstellen
müssen, dies aber nicht getan haben.
Nicht unterschätzt werden darf schließ-
lich das Netz der Mittäterschaft, das sich
bis auf internationale Institutionen, Stif-
tungen und Vereinigungen ausdehnt, die
systematisch für die Legalisierung und
Verbreitung der Abtreibung in der Welt
kämpfen. Damit übersteigt die Abtrei-
bung die Verantwortung der einzelnen
Personen und den ihnen verursachten
Schaden und nimmt eine stark soziale
Dimension an: sie ist eine sehr schwere
Verletzung, die der Gesellschaft und ihrer
Kultur von denen zugefügt wird, die sie
aufbauen und verteidigen sollten. Wie
ich in meinem Brief an die Familien
schrieb, »stehen wir vor einer enormen
Bedrohung des Lebens, nicht nur einzel-
ner Individuen, sondern auch der ganzen
Zivilisation«. Wir stehen vor dem, was
als eine gegen das noch ungeborene mensch-
liche Leben gerichtete „Sündenstruktur“
definiert werden kann.

60. Manche versuchen, die Abtreibung
durch die Behauptung zu rechtfertigen,
die Frucht der Empfängnis könne, we-
nigstens bis zu einer bestimmten Zahl
von Tagen, noch nicht als ein persönli-
ches menschliches Leben angesehen wer-
den. In Wirklichkeit »beginnt in dem
Augenblick, wo das Ei befruchtet wird,
ein Leben, das nicht das des Vaters oder
der Mutter, sondern eines neuen mensch-
lichen Geschöpfes ist, das sich eigenstän-
dig entwickelt. Es wird nie menschlich
werden, wenn es das nicht von dem Au-
genblick an gewesen ist. Für die Augen-
fälligkeit dieser alten Einsicht ... liefert
die moderne genetische Forschung wert-
volle Bestätigungen. Sie hat gezeigt, daß
vom ersten Augenblick an das Programm
für das, was dieses Lebewesen sein wird,
festgelegt ist: eine Person, diese individu-
elle Person mit ihren bekannten, schon
genau festgelegten Wesensmerkmalen.
Bereits mit der Befruchtung hat das Aben-
teuer eines Menschenlebens begonnen,
von dessen großen Fähigkeiten jede ein-
zelne Zeit braucht, um sich zu organisie-
ren und funktionsbereit zu sein«. Auch
wenn das Vorhandensein einer Geistseele
von keiner experimentellen Beobachtung
ausgemacht werden kann, liefern die
Schlussfolgerungen der Wissenschaft
über den menschlichen Embryo »einen
wertvollen Hinweis, um das Vorhan-
densein einer Person von diesem ersten

Erscheinen eines menschlichen Lebens
an rational zu erkennen: sollte ein
menschliches Individuum etwa nicht eine
menschliche Person sein?«

Im übrigen ist der Einsatz, der auf
dem Spiel steht, so groß, daß unter dem
Gesichtspunkt der moralischen Verpflich-
tung schon die bloße Wahrscheinlichkeit,
eine menschliche Person vor sich zu ha-
ben, genügen würde, um das strikteste
Verbot jedes Eingriffs zu rechtfertigen,
der zur Tötung des menschlichen Em-
bryos vorgenommen wird. Eben deshalb
hat die Kirche jenseits der wissenschaft-
lichen Auseinandersetzungen und selbst
der philosophischen Aussagen, auf die
sich das Lehramt nicht ausdrücklich ein-
gelassen hat, stets gelehrt und lehrt noch

immer, daß der Frucht der menschlichen
Zeugung vom ersten Augenblick ihrer
Existenz an jene unbedingte Achtung zu
gewährleisten ist, die dem Menschen in
seiner leiblichen und geistigen Ganzheit
und Einheit moralisch geschuldet wird:
„Ein menschliches Geschöpf ist von seiner
Empfängnis an als Person zu achten und zu
behandeln, und deshalb sind ihm von je-
nem Augenblick an die Rechte einer Per-
son zuzuerkennen, als deren erstes das
unverletzliche Recht auf Leben angesehen
wird, dessen sich jedwedes unschuldige
menschliche Geschöpf erfreut«.

61. Auch wenn die Texte der Heiligen
Schrift nie von einer vorsätzlichen Abtrei-
bung sprechen und deshalb keine direkten
und spezifischen Verurteilungen diesbe-
züglich enthalten, so weisen sie doch auf
eine Betrachtung des menschlichen Le-
bewesens im Mutterleib hin, deren logi-
sche Konsequenz die Forderung ist, daß

Gottes Gebot: »du sollst nicht töten«
auch auf dieses noch ungeborene Leben
anzuwenden sei.

Das menschliche Leben ist in jedem
Augenblick seiner Existenz, auch in jenem
Anfangsstadium, das der Geburt voraus
geht, heilig und unantastbar. Der Mensch
gehört vom Mutterschoß an Gott, der
alles erforscht hat und kennt, der ihn mit
seinen Händen formt und gestaltet, der
ihn sieht, während er noch ein kleiner,
noch in Entfaltung begriffener Embryo
ist, und der in ihm bereits den Erwach-
senen von morgen sieht, dessen Tage ge-
zählt sind und dessen Berufung schon in
dem »Buch des Lebens« verzeichnet ist
(vgl. Ps 139 [138],1.13-16). Auch da, wenn
er sich also noch im Mutterschoß befin-
det, ist – wie zahlreiche Bibeltexte bezeu-

gen – der Mensch das persönlichste Ziel
der liebenden und väterlichen Vorsehung
Gottes.

Die christliche Überlieferung stimmt –
wie die von der Kongregation für die
Glaubenslehre diesbezüglich herausgege-
bene Erklärung gut hervorhebt – von den
Anfängen bis in unsere Tage klar darin
überein, daß sie die Abtreibung als beson-
ders schwerwiegende sittliche Verwilde-
rung einstuft. Die erste christliche Ge-
meinde hat sich seit der ersten Konfron-
tation mit der griechisch-römischen Welt,
in der die Abtreibung und die Kindestö-
tung weitgehend praktiziert wurden,
durch ihre Lehre und ihre Praxis den in
jener Gesellschaft herrschenden Gepflo-
genheiten radikal widersetzt, wofür die
bereits zitierte Didaché ein klarer Beweis
ist. Unter den kirchlichen Schriftstellern
aus dem griechischen Raum erwähnt
Athenagoras, daß die Christen Frauen,
die auf medizinische Eingriffe zur Abtrei-

Prophet und Mahner: Der Pole auf dem Stuhl Petri wurde zum Gewissen der Welt.
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bung zurückgreifen, als Mörderinnen an-
sehen, weil die Kinder, auch wenn sie
noch im Mutterschoß sind, »bereits das
Objekt der Fürsorge der göttlichen Vor-
sehung sind«. Unter den lateinischen
Schriftstellern behauptet Tertullian: »Die
Verhinderung der Geburt ist vorzeitiger
Mord; es kommt nicht darauf an, ob man
die schon geborene Seele tötet oder sie
beim Zurweltkommen auslöscht. Es ist
bereits der Mensch, der er später sein
wird«.

Diese selbe Lehre ist während ihrer
nunmehr zweitausendjährigen Geschichte
von den Vätern der Kirche, von ihren
Hirten und Lehrern ständig gelehrt wor-
den. Auch die wissenschaftlichen und
philosophischen Diskussionen darüber,
zu welchem Zeitpunkt genau das Ein-
gießen der Geistseele erfolge, haben nie
auch nur den geringsten Zweifel an der
sittlichen Verurteilung der Abtreibung
aufkommen lassen.

62 . Das päpstliche Lehramt der jüngsten
Zeit hat diese allgemeine Lehre mit gro-
ßem Nachdruck bekräftigt. Insbesondere
Pius XI. hat in der Enzyklika Casti connubii
die als Vorwand dienenden Rechtferti-
gungen der Abtreibung zurückgewiesen;
Pius XII. hat jede direkte Abtreibung
ausgeschlossen, das heißt jede Handlung,
die das noch ungeborene menschliche
Leben direkt zu vernichten trachtet, »mag
diese Vernichtung nun als Ziel oder nur
als Mittel zum Zweck verstanden wer-
den«; Johannes XXIII. hat neuerlich be-
teuert, daß das menschliche Leben heilig
ist, denn »es erfordert von seinem Anbe-
ginn an das Wirken Gottes, des Schöp-
fers«. Das II. Vatikanische Konzil hat,
wie bereits erwähnt, die Abtreibung sehr
streng verurteilt: »Das Leben ist von der
Empfängnis an mit höchster Sorgfalt zu
schützen. Abtreibung und Tötung des
Kindes sind verabscheuungswürdige Ver-
brechen«.

Die Rechtsordnung der Kirche hat von
den ersten Jahrhunderten an über jene,
die sich der Abtreibung schuldig machten,
Strafsanktionen verhängt. Diese Praxis
mit mehr oder weniger schweren Strafen
wurde in den verschiedenen Abschnitten
der Geschichte bestätigt. Der Codex des
kanonischen Rechtes von 1917 drohte für
die Abtreibung die Strafe der Exkommu-
nikation an. Auch die erneuerte kanoni-
sche Gesetzgebung stellt sich auf diese
Linie, wenn sie bekräftigt: »Wer eine
Abtreibung vornimmt, zieht sich mit er-
folgter Ausführung die Tatstrafe der Ex-
kommunikation latae sententiae zu«, das
heißt die Strafe tritt von selbst durch Be-
gehen der Straftat ein. Die Exkommuni-

kation trifft alle, die diese Straftat in
Kenntnis der Strafe begehen, somit auch
jene Mittäter, ohne deren Handeln sie

nicht begangen worden wäre. Mit dieser
erneut bestätigten Sanktion stellt die Kir-
che diese Straftat als eines der schwersten
und gefährlichsten Verbrechen hin und
spornt so den, der sie begeht, an, rasch
auf den Weg der Umkehr zurückzufin-
den. Denn in der Kirche hat die Strafe
der Exkommunikation den Zweck, die
Schwere einer bestimmten Sünde voll
bewusst zu machen und somit eine ent-
sprechende Umkehr und Reue zu begüns-
tigen.

Angesichts einer solchen Einmütigkeit
in der Tradition der Lehre und Disziplin
der Kirche konnte Paul VI. erklären, daß
sich diese Lehre »nicht geändert hat und
unveränderlich ist«. Mit der Autorität,
die Christus Petrus und seinen Nachfol-
gern übertragen hat, erkläre ich deshalb

in Gemeinschaft mit den Bischöfen – die
mehrfach die Abtreibung verurteilt und,
obwohl sie über die Welt verstreut sind,

bei der eingangs erwähnten Konsulta-
tion dieser Lehre einhellig zugestimmt
haben –, daß die direkte, das heißt als Ziel
oder Mittel gewollte Abtreibung immer ein
schweres sittliches Vergehen darstellt, nämlich
die vorsätzliche Tötung eines unschuldigen
Menschen. Diese Lehre ist auf dem Natur-
recht und auf dem geschriebenen Wort
Gottes begründet, von der Tradition der
Kirche überliefert und vom ordentlichen
und allgemeinen Lehramt der Kirche
gelehrt. Kein Umstand, kein Zweck, kein
Gesetz wird jemals eine Handlung für
die Welt statthaft machen können, die
in sich unerlaubt ist, weil sie dem Gesetz
Gottes widerspricht, das jedem Menschen
ins Herz geschrieben, mit Hilfe der Ver-
nunft selbst erkennbar und von der Kirche
verkündet worden ist.

Für Johannes Paul II. war Abtreibung das Thema, das die Weltkultur stärken oder korrumpieren würde.
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